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ZUSAMMENFASSUNG 

Das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) 
hat die Beiträge der Faktoren Arbeit, Kapital und Um-
welt in der gegenwärtigen Struktur der Steuer- und Ab-
gabenlast untersucht. Die vorliegende Analyse für das 
Steueraufkommen des Jahres 2019 zeigt deutlich, dass 
insbesondere die Steuern und Abgaben auf Arbeit den 
Staatshaushalt finanzieren: Nachdem ihr Anteil am Ge-
samtsteuervolumen in der Vergangenheit stark gewach-
sen ist, stagniert er seit vielen Jahren auf sehr hohem Ni-
veau. Gleichzeitig trägt die Besteuerung des Abbaus un-
serer natürlichen Ressourcen sowie der Verschmutzung 
der Umwelt immer weniger zu den Staatsfinanzen bei. 

Die zentralen Ergebnisse dieses Papiers im Überblick: 

 Besteuerung von Arbeit trägt Hauptlast, Einnah-
men aus Steuern auf Umweltbelastung gehen 
deutlich zurück: Steuern und Abgaben auf den Fak-
tor Arbeit tragen mit nahezu zwei Dritteln den größ-
ten Teil zu den Staatsfinanzen bei. Der Faktor Um-
welt hingegen leistet 2019 mit 4,0 % einen äußerst 
geringen, seit Jahren rücklaufenden Beitrag. Das 
deutsche Steuer- und Abgabensystem setzt damit 
kaum Anreize, die Verschmutzung der Umwelt und 
den Verbrauch der Ressourcen zu reduzieren. Die 
Lenkungswirkung der sogenannten Umweltsteuern 
bleibt weit hinter ihrem Potential zurück. 

 Deutschland kein Vorreiter im europäischen Ver-
gleich: Im EU-Vergleich schneidet Deutschland mit 
einem Umweltsteueranteil von rund 4 % unterdurch-
schnittlich ab und erreicht lediglich Platz 25 der EU-
28. Um das Zehn-Prozent-Ziel des Fahrplans der 

reichen, müsste Deutschland den Anteil umweltbe-
zogener Steuern bis 2020 mehr als verdoppeln.  

 Umweltsteuern verlieren durch Inflation die ge-
wünschte Lenkungswirkung: Bei den Steuern auf 
Umweltverschmutzung und Ressourcenverbrauch 
handelt es sich um Mengensteuern; sie sind nicht 
vom Preis abhängig, sondern vom Verkaufsvolumen 
der besteuerten Güter. Steigen die Preise durch die 
Inflation, werden Umweltsteuern abgewertet. An-
dere europäische Staaten, wie etwa Dänemark, wir-
ken diesem Effekt mit einer Indexierung der Steuers-
ätze entgegen. 

 Keine Trendwende durch Große Koalition: Der Ein-
nahmenanteil aus Umweltsteuern und -abgaben 
sinkt kontinuierlich. Seit er 2003, mit der letzten 
Stufe der Ökologischen Steuerreform, einen Höchst-
stand von 6,5 % erreicht hatte, nahm er um fast ein 
Drittel ab. Im Jahr 2013 fiel er das erste Mal unter das 
Niveau von 1998. Eine Trendwende ist nicht abzuse-
hen, obwohl zwischenzeitlich sogar einzelne neue 
umweltbezogene Steuern eingeführt wurden. 

 

Das FÖS empfiehlt eine nachhaltige Finanzreform: 
Mit einer grundlegenden Ausrichtung der Steuer- und 
Abgabenpolitik auf die beschlossenen Ziele könnte der 
Staat Anreize für eine nachhaltigere Wirtschaftsweise 
schaffen. Ein Umweltsteueranteil in Höhe der von der EU 
empfohlenen 10 % würde jährliche Mehreinnahmen in 
Höhe von 75 Mrd. EUR gegenüber dem Status Quo be-
deuten. Damit könnten beispielsweise die Steuern und 
Abgaben auf den Faktor Arbeit gesenkt oder Bürger_in-
nen sowie Unternehmen anderweitig entlastet werden. 
Auch die energie-, klima- und umweltpolitischen Ziele 
der Bundesregierung rückten damit wieder in greifbare 
Nähe. 
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1 Steuern als Weichensteller für 
eine nachhaltige und gerechte 
Gesellschaft 

Deutschland steht vor großen gesellschaftlichen und fi-
nanziellen Herausforderungen: der demografische 
Wandel mit seinen Auswirkungen auf die sozialen Siche-
rungssysteme, notwendige Investitionen in das Bil-
dungs- und Gesundheitswesen sowie in die Verkehrsin-
frastruktur, der unentbehrliche Übergang zu einer nach-
haltigen Energieversorgung  die Liste ließe sich lange 
fortsetzen. Bei ihrer Bewältigung wird an steuerpoliti-
schen Reformen kein Weg vorbeiführen. 

Denn durch die Festsetzung von Steuern und Abgaben 
wirkt der Staat auf die Kosten von volkswirtschaftlichen 
Produktionsfaktoren wie Arbeit, Kapital oder natürlichen 
Ressourcen ein. Preise spielen in einer Marktwirtschaft 
eine zentrale Rolle: Wird ein Produktionsfaktor steuer-
lich stärker belastet und dadurch teurer, setzt dies einen 
Anreiz, ihn weniger zu nutzen. Eine fiskalische Entlas-
tung sorgt umgekehrt dafür, dass der Produktionsfaktor 
stärker eingesetzt wird. So wird eine Erhöhung von Steu-
ern auf Umweltverschmutzung und Ressourcenver-
brauch  kurz  dazu 
führen, dass die Verschmutzung eingedämmt und mit 
Rohstoffen sparsamer umgegangen wird. Eine Entlas-
tung des Faktors Arbeit führt hingegen zu Mehrbeschäf-
tigung. 

Indem sie eine solche Anreizstruktur schafft, entfaltet 
die Einnahmen- und Ausgabenpolitik des Staates also 
eine enorme Lenkungswirkung. Sie beeinflusst privat-
wirtschaftliche Entscheidungen, was wie produziert und 
von wem es konsumiert wird. In einer zielgerichteten, 
weichenstellenden Steuerpolitik liegt daher großes Po-
tential, ökologische Nachhaltigkeit, soziale Gerechtig-
keit und ökonomische Effizienz mit ausgewogenen 
Staatsfinanzen zu verbinden. Aktuell besteht wieder die 
Chance, dieses Potential besser zu nutzen: Nach Jahren 
des steuerpolitischen Stillstands kommt jüngst wieder 
Bewegung in die Debatte um die fiskalischen Rahmen-
bedingungen unserer Marktwirtschaft. Es wird eine der 
zentralen Aufgaben der kommenden Bundesregierung 
sein, die Steuerpolitik nachhaltig und zukunftsfähig zu 
gestalten und insbesondere umweltschädliche Subven-
tionen abzubauen. 

2 Analyse für eine enge Definition 
von Umweltsteuern 

Das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft unter-
sucht regelmäßig  ausgehend von den ersten Untersu-
chungen zur Steuerstruktur von Jarass/Obermair (1996) 
sowie der Datenerhebung in Jarass et al. (1994)  die 
steuerlichen Beiträge der Produktionsfaktoren Arbeit, 
Kapital und Umwelt. Methodik und Analysen früherer 
Fassungen dieses Papiers wurden von FÖS-Vorstands-
mitgliedern Kai Schlegelmilch und Bettina Meyer mit 
entwickelt. Basis für die Analysen der Steuerstruktur sind 
die Steuerstatistiken des Bundesfinanzministeriums und 
die regelmäßig beauftragten Steuerschätzungen (BMF 
2019). Grundlage für die vorliegende Untersuchung ist 
das Ergebnis der 155. Schätzung vom 9. Mai 2019. Be-
rechnungen und Aussagen für das Jahr 2019 stützen sich 
demnach auf die Frühjahrsschätzung, für die sich Kor-
rekturen ergeben können. In diesem Abschnitt legen wir 
bei der Zuordnung der Steuern auf die Produktionsfak-
toren eine enge Abgrenzung von Umweltsteuern zu-
grunde, wie sie auch OECD, EU und das Statistische 
Bundesamt anwenden. In Deutschland zählen zu den 
Steuern auf Umweltverschmutzung demnach Energie-
steuern, Stromsteuer, Kraftfahrzeugsteuer, Kernbrenn-
stoffsteuer und Luftverkehrsteuer. In Kapitel 3 legen wir 
eine erweiterte Abgrenzung der umweltbezogenen In-
strumente zugrunde, bei der wir z. B. auch die Alkohol-
steuern, Lkw-Maut, die Einnahmen aus der Versteige-
rung von Emissionszertifikaten sowie Gebühren und Ab-

gaben im Wasser- und Abfallbereich berücksichtigen.1 
Die jeweilige Zuordnung der Steuern und weiterer In-
strumente zu den Produktionsfaktoren kann den Tabelle 
1 und Tabelle 2 im Anhang entnommen werden. 

2.1 Faktor Umwelt: Rückfall auf 
Niveau vor der Ökosteuer-
Reform 

Im Jahr 2019 liegt der Anteil aus Steuern auf Umweltver-
schmutzung und Ressourcenverbrauch an den gesam-
ten Steuereinnahmen bei 4,0 %  und damit unter dem 
niedrigen Niveau des Jahres 1998 (5,1 %), ein Jahr vor 
Einführung der sogenannten Ökosteuer (vgl. Abbildung 
1). Das verwundert, hatte sich doch der Anteil der Steu-
ern, die auf den Faktor Umwelt erhoben werden, im Rah-
men der Ökologischen Steuerreform (ÖSR) zwischen 
1999 und 2003 kurzzeitig auf bis zu 6,5 % ausgeweitet. 
Die gewünschten Mehreinnahmen wurden damals vor 
allem durch deutlich gestiegene Energie- und Strom-
steuersätze erzielt.  

                                                                                       
 
1  Die Preisaufschläge nach dem Erneuerbare-Energien-

Gesetz (EEG) sind als Maßnahmen, die nicht über den 

staatlichen Haushalt laufen, in keiner der beiden Defi-

nitionen enthalten. 
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Seither jedoch ist der Umweltsteueranteil rückläufig - in 
den vergangenen 16 Jahren sank er um über ein Drittel - 
und wird es laut der Steuerschätzung auch zukünftig 
bleiben. Für 2021 sagt die Prognose einen Anteil von 
leidglich 3,8 % voraus. Die Zielvorgabe des Fahrplans für 

ein ressourcenschonendes Europa (einer Leitinitiative 
der Strategie Europa 2020 der Europäischen Kommis-
sion) liegt demgegenüber bei 10 % Anteil am Steuerge-
samtaufkommen  mehr als doppelt so viel, wie es in 
Deutschland aktuell der Fall ist. 

Abbildung 1: Faktoranalyse  Entwicklung des Aufkommens an Steuern und Abgaben seit 1960 

 
Quelle: eigene Berechnungen auf Grundlage der Steuerschätzung 

 

Dieser stetige Rückgang ist unter anderem auf zwei dy-
namische Prozesse zurückzuführen: 

 Zum einen steigen die absoluten Einnahmen vieler 
Steuern mit der Wirtschaftsleistung an, so dass das 
Gesamtaufkommen im Laufe der Jahre stetig zu-
nimmt. Dadurch verschieben sich die Verhältnisse. 
Insbesondere die Einkommens- und die Mehrwert-
steuer sorgten dafür, dass die Summe aller Steuern 
und Sozialversicherungsabgaben beispielsweise im 
Jahr 2006 um 5 %, im Jahr 2007 um 6 % und im Jahr 
2008 um weitere 4 % stieg. Im gleichen Zeitraum 
sanken die absoluten Einnahmen aus Umweltsteu-
ern um insgesamt 1,6 %. Der Anteil der Steuern auf 
Umweltverschmutzung und Ressourcenverbrauch 
ist also auch deshalb rückläufig, weil andere Einnah-
mequellen dynamischer wachsen.  

 Zum anderen führt die Inflation zu einer Verschie-
bung der Steuerlast. Steuern auf die Faktoren Arbeit 
und Kapital sowie der größte Teil der faktorneutralen 
Steuern sind meist als preisbezogene Wertsteuern 

konzipiert. Einkommens-, Gewerbe-, Mehrwert-
steuer usw. berechnen sich prozentual zur Bemes-
sungsgrundlage  sie steigen und fallen mit dem 
Preis des besteuerten Gegenstands. Ganz anders 
der Verbrauch natürlicher Ressourcen: dieser ist  
dort, wo er überhaupt besteuert wird  mit Mengen-
steuern belegt. Die Steuersätze auf Kraft- und Heiz-
stoffe oder Strom beispielsweise sind unabhängig 
von deren Preisniveau und bemessen sich stattdes-
sen an der verkauften Menge in Kubikmetern, Ton-
nen oder Kilowattstunden. Steigen also die Preise 
natürlicher Ressourcen, bleiben die realen, inflati-
onsbereinigten Sätze ihrer Mengensteuern dahinter 
zurück, da deren Bemessung unverändert bleibt. 
Dadurch sinkt letztlich das reale Aufkommen der 
Umweltsteuern. 

 Die Folgen dieser Entwicklungen sind deutlich: 
Schon nominal liegen die Einnahmen aus umweltbe-
zogenen Steuern 2019 mit 57,3 Mrd. Euro unter dem 
Wert von 2003 (57,1 Mrd. Euro), dem Jahr der letzten 
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Stufe der Ökologischen Steuerreform. Berücksich-
tigt man die Inflation, dann haben diese Einnahmen 
real rund 19 % ihres Wertes verloren. Allein um die In-
flation seit 2003 auszugleichen, hätten die Steuers-
ätze auf Umweltverschmutzung und Ressourcenver-
brauch daher kontinuierlich um fast 25 % steigen 
müssen. Das jährliche Umweltsteueraufkommen 
wäre in diesem Fall heute rund 14 Mrd. Euro höher. 
Rechnet man all dies hoch, sind dem Staatshaushalt 
aufgrund der Inflation in den letzten 16 Jahren somit 
Umweltsteuereinnahmen in Höhe von fast 
111 Mrd. Euro (in Preisen von 2019) entgangen. 

Um den Effekt der realen Entwertung zu vermeiden, 
könnten die nominal festgelegten Umweltsteuersätze 
automatisch an die jährliche Entwicklung des Preisni-
veaus, also an die Inflation angepasst werden. Eine sol-
che Indexierung wird bereits in mehreren europäischen 
Ländern, u. a. Dänemark, Niederlande, Schweden (s. 
FÖS u. a. n.V.), erfolgreich und mit geringem administra-
tivem Aufwand umgesetzt. Würde beispielsweise der 
Energiesteuersatz auf Benzin entsprechend nachjus-
tiert, hätte er 2019 über 81 ct/l betragen. Stattdessen ist 
er (wie viele weitere Energiesteuersätze auch) seit 2003 
unverändert und liegt immer noch bei 65,45 Ct/l.  

Dieser inflationsbedingte Verlust an realem Wert 
schwächt die fiskalische und ökologische Funktion der 
Umweltsteuern  selbst wenn deren nominales Aufkom-
men seit vielen Jahren relativ konstant ist (vgl. Abbildung 
2). Denn die Entwertung muss an anderer Stelle gegen-
finanziert werden, da auch die Ausgaben des Staates 
tendenziell mit dem Preisniveau steigen. Aus ökologi-
scher Sicht zu kritisieren sind vor allem der Verlust der 
Lenkungswirkung, die eigentlich zu einem effizienteren 
Umgang mit Ressourcen motivieren soll, sowie der rück-
läufige Internalisierungsgrad der externen Kosten.  

Die Umweltanteile an der Steuer- und Abgabenlast ver-
ändern sich jedoch nicht nur durch die dynamischen 
Prozesse von Wirtschaftswachstum und Inflation. Auch 
bewusste politische Entscheidungen sowie Verände-
rungen der Marktverhältnisse haben Einfluss: 

 Steuererhöhungen (z. B. die Anhebung des Mehr-
wertsteuersatzes im Jahr 2007) und Änderungen im 
Steuerrecht haben in der Vergangenheit die Belas-
tung der Faktoren Arbeit, Umwelt und Kapital teils 
deutlich verschoben. Da die meisten Umweltsteu-
ersätze seit 2003 unverändert sind, wurde ihr Anteil 
fast zwangsläufig kleiner. Auch die Einführung der 
Kernbrennstoff- sowie der Luftverkehrsteuer im Jahr 

2011 konnte den Rückgang nicht stoppen: Mit einem 
durchschnittlichen jährlichen Aufkommen von rund 
1,1 Mrd. (Kernbrennstoffsteuer) bzw. rund 
1,0 Mrd. Euro (Luftverkehrssteuer) tragen beide ver-
hältnismäßig wenig zum Steueraufkommen bei. 

 Die ÖSR war in ihrer Lenkungswirkung für den Klima-
schutz sehr erfolgreich. So gingen der Kraftstoffver-
brauch und damit die Kraftstoffsteuereinnahmen 
erstmals seit Bestehen der Bundesrepublik über 
mehrere Jahre in Folge zurück. Der Anstieg des Roh-
ölpreises zwischen den Finanzkrisen 2000 und 2008, 
der wachsende Einsatz der bis 31. Juli 2006 vollstän-
dig steuerbefreiten Biokraftstoffe, Tanktourismus, 
technologischer Fortschritt und konjunkturschwa-
che Jahre trugen ebenfalls zum Sinken der Kraft-
stoffsteuereinnahmen bei. Der extreme Ölpreisver-
fall seit Ende 2014 wirkte der Tendenz zum Kraft-
stoffsparen allerdings entgegen. Im Wärmesektor 
war zwischenzeitlich ein steigender Absatz bei Gas- 
und Ölheizungen zu verzeichnen, der die Nachfrage 
nach fossilen Energieträgern auch zukünftig antrei-
ben wird. Im Verkehrssektor schmälert der geringe 
Preis für Benzin und Diesel die Wettbewerbsfähig-
keit alternativer Antriebstechnologien und verzögert 
somit die nötige Energiewende. Mit seinen Steuer- 
und Preisinstrumenten könnte der Staat klare Sig-
nale an die Marktteilnehmer_innen senden. 

 Gleichzeitig hat sich der Anteil an Fahrzeugen mit 
Dieselmotor am Pkw-Bestand seit 2003 fast verdop-
pelt und liegt im Jahr 2016 bei über 32 %. Gründe 
hierfür sind unter anderem das Engagement deut-
scher Fahrzeughersteller_innen bei der Weiterent-
wicklung der Dieseltechnologie sowie deren Ver-
marktung als besonders sparsam und umweltfreund-
lich (FÖS/IKEM 2016). Auch die gestiegene Nach-
frage nach Geländewagen und hochmotorisierten 
Fahrzeugen, die meist mit Dieselmotor ausgestattet 
sind, erklärt den anhaltenden Trend. Diese Entwick-
lung ist ein wesentlicher Grund für das Sinken der 
Steuereinnahmen, da der Dieselsteuersatz 
18 Cent/Liter niedriger liegt als der Steuersatz für 
Benzin. Im Ergebnis gewinnen Dieselfahrzeuge 
durch die Subventionierung des Diesels aufgrund 
der niedrigeren Betriebskosten an finanzieller At-
traktivität. In der Folge sinken die Einnahmen aus der 
Energiesteuer aufgrund des vergleichsweise niedri-
geren Steuersatzes. Die höhere Kfz-Steuer auf Die-
selfahrzeuge baut diesen Vorteil nur zum Teil ab. 
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Abbildung 2: Entwicklung des nominalen Aufkommens an Umweltsteuern seit 1960, in Mrd. Euro 

Quelle: eigene Berechnungen 

Zusammenfassend halten wir fest, dass die Einnahmen 
aus Steuern auf Umweltverschmutzung und Ressour-
cenverbrauch im Zeitraum von 2003 bis 2019 sowohl 
real als auch nominal gesunken sind. Weil gleichzeitig 
das Aufkommen aus anderen Steuern und Sozialversi-
cherungsbeiträgen wuchs, ist der Anteil der Umwelt-
steuern am gesamten Aufkommen kontinuierlich rück-
läufig (vgl. Abbildung 1 und Abbildung 2). 

Infolge des 2010 von Union und FDP verabschiedeten 
Sparpakets, das die Einführung von Kernbrenn-
stoffsteuer und Luftverkehrsteuer sowie den Abbau von 
Energie- und Stromsteuerermäßigungen beinhaltete, 
stieg das Umweltsteueraufkommen im Jahr 2011 zwar 
um 3 Mrd. Euro (vgl. Abbildung 2). Eine Trendwende ha-
ben die Beschlüsse aber nicht herbeigeführt. Bereits 
2012 fiel der Anteil an umweltbezogenen Steuern am 
Gesamtaufkommen wieder um 0,2 Prozentpunkte. Dar-
über hinaus muss aufgrund der Befristung der Kern-
brennstoffsteuer, die Ende 2016 ausgelaufen ist, von ei-
nem deutlichen Rückgang des Umweltsteueranteils auf 
4,0 % im Jahr 2019 ausgegangen werden. Eine Entfris-
tung der Kernbrennstoffsteuer wurde zuletzt erfolglos 
von Dr. Babara Hendricks, Bundesumweltministerin zwi-
schen 2013 und 2018 vorgeschlagen. Während der Eu-
ropäische Gerichtshof die Steuer im Juni 2015 für mit 
dem EU-Recht vereinbar erklärt hatte, ist sie vom Bun-
desverfassungsgericht in einer im Juni 2017 veröffent-
lichten Entscheidung aus dem April für nicht mit dem 
Grundgesetz vereinbar und damit für nichtig erklärt wor-
den. Moniert hat das Gericht, dass der Gesetzgeber die 
Steuer nicht als Verbrauchsteuer im Sinne des Grundge-
setzes ausgestaltet und begründet hatte und daher 

keine Kompetenz gehabt habe, sie in dieser Form einzu-
führen. Schließlich führen auch die genannten dynami-
schen Effekte von Wachstum und Inflation dazu, dass 
der Anteil an Steuern auf Umweltverschmutzung und 
Ressourcenverbrauch in den Folgejahren weiter stetig 
sinken wird. Um ihn zu stabilisieren oder auszuweiten, 
sind dementsprechend weitere Maßnahmen erforder-
lich. 

2.2 Faktor Arbeit: Hohe Belastung 
für die Soziale Marktwirtschaft 

Vergleicht man die Steuer- und Abgabenanteile der drei 
Produktionsfaktoren Arbeit, Kapital und Umwelt (vgl. 
Abbildung 1), wird deutlich, dass der Anteil der Steuern 
und Abgaben auf den Faktor Arbeit im historischen Ver-
gleich am stärksten zugenommen hat. Erwirtschaftete 
der Staat 1960 noch rund 49,0 % seiner Einnahmen mit 
Lohnsteuer, Solidaritätszuschlag, veranlagter Einkom-
mensteuer (anteilig) und Sozialversicherungsbeiträgen, 
stieg dieser Wert immer wieder an und erreichte 1990 ei-
nen Stand von 65,8 %. Seither ist er relativ konstant; im 
Jahr 2019 lag er bei 63,7 %. 

Auch im internationalen Vergleich ist die Belastung des 
Faktors Arbeit in Deutschland derzeit verhältnismäßig 
hoch (OECD 2016). Sozialversicherungsbeiträge (Ren-
tenversicherung, Krankenversicherung, Arbeitslosen-
versicherung und Pflegeversicherung) machen dabei 
mehr als zwei Drittel des Aufkommens aus (vgl. Abbil-
dung 1). Problematisch daran ist, dass die Beitragssätze 
der Sozialversicherung im Gegensatz zur Einkommens-
teuer nicht progressiv mit dem Einkommen steigen und 
daher die Leistungsfähigkeit der Steuerzahler_innen 
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nicht ausgeglichen berücksichtigen. Darüber hinaus 
sind sie aufgrund der Beitragsbemessungsgrenze gede-
ckelt, was einkommensstärkere Haushalte zusätzlich 
entlastet. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund der 
weiterhin aktuellen Verteilungsdebatte kritisch zu be-
trachten. 

Eine Umschichtung der Steuerlast, in deren Zuge der 
Umweltsteueranteil erhöht wird, kann diesem Zustand 
jedoch entgegenwirken. Bereits im Rahmen der Ökolo-
gischen Steuerreform sowie der parallel eingeleiteten, 
umfassenden Einkommens- und Unternehmenssteuer-
senkungen wurde die Belastung des Faktors Arbeit zeit-
weise stabilisiert, nachdem sie zuvor zwischen 1960 und 
den 1990er-Jahren kontinuierlich gestiegen war. Der 
Anteil der arbeitsbezogenen Steuern und Abgaben pen-
delte sich bis zum Jahr 2005 bei 64 % bis 66 % ein - ob-
wohl der darin enthaltene Anteil der Sozialversiche-
rungsbeiträge im Zeitraum 1999 bis 2003 gestiegen ist. 
Diese Zunahme hat zwei Ursachen: 

 Abbildung 3 zeigt, dass die von der ÖSR angesto-
ßene Senkung der Rentenversicherungsbeiträge um 
1,7 Prozentpunkte nicht ihre volle Wirkung entfalten 
konnte. Sie wurde überlagert durch den gleichzeiti-
gen Anstieg der Anforderungen an die Rentenversi-
cherung, begründet durch den demografischen 
Wandel und gestiegene Arbeitslosigkeit, sowie 
durch den Anstieg der Krankenversicherungsbei-
träge. Dies führte dazu, dass die Summe aller Bei-
tragssätze zu den Sozialversicherungen im Jahr 
2003 mit 42,0 % nur 0,1 Prozentpunkte niedriger lag 
als 1998. Im Jahr 2007 ist die Summe der Beitragss-

ätze durch die Senkung des Beitrags zur Arbeitslo-
senversicherung schließlich auf 40,6 % gesunken. Im 
Jahr 2010 betrugen die gesamten Beitragssätze nur 
noch 39,6 %, da der Beitrag zur Arbeitslosenversiche-
rung in zwei Schritten auf 2,8 % gesenkt und 2011 wie-
der leicht auf 3,0 % erhöht wurde. In den Jahren 2013 
und 2014 lag die Summe der Beitragssätze bei jeweils 
39,5 %, da der Beitrag zur Rentenversicherung am 
1. Januar 2013 auf 18,9 % gesenkt wurde. Auch in den 
Jahren 2015 und 2017 gab es Anpassungen: Die Bei-
tragssätze für Renten- und Krankenversicherung 
wurden 2015 gesenkt (abgesehen von der Möglich-
keit des Zusatzbeitrages der Krankenversicherung, 
den die Arbeitnehmerseite alleine trägt), während 
der Satz der Pflegeversicherung in beiden Jahren 
leicht stieg. In der Summe sanken die Sozialversiche-
rungsbeiträge auf 38,75 %.  

 Hinzu kommt, dass durch die Konjunkturentwick-
lung, die Steuerreformen der Bundesregierung so-
wie durch gesteigerte Bemühungen, Steuern zu um-
gehen, das Steueraufkommen  insbesondere der 
veranlagten Einkommens-, der Körperschafts- und 
der Mehrwertsteuer  im ÖSR-Zeitraum von 1999 bis 
2003 zurückgegangen ist. Der relative Anteil der an-
deren Steuern und Abgaben stieg dadurch an. 

Als Zwischenbilanz halten wir fest, dass die Ökologische 
Steuerreform den Trend einer steigenden Steuer- und 
Abgabenbelastung des Faktors Arbeit nur bremsen, 
nicht aber umkehren konnte. Die Ursachen dafür haben 
jedoch nur wenig mit der Entwicklung der umweltbezo-
genen Steuern zu tun.  

 

Abbildung 3: Entwicklung der Beitragssätze in den Sozialversicherungen seit 1970 

 
Quelle: eigene Berechnungen 
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2.3 Faktor Kapital: Kaum Ausgleich 
der Vermögensungleichheit 

Infolge der Finanz- und Wirtschaftskrise ab 2007 bra-
chen die Einnahmen aus Gewerbe- und Körperschafts-
steuer in Deutschland vorübergehend ein. Erst 2012 
konnte das Ausgangsniveau wieder erreicht werden; die 
Einnahmen wachsen seither stetig. Das Aufkommen der 
Abgeltungssteuer liegt jedoch im Jahr 2019 immer noch 
rund 58 % unter dem Wert von 2007  Hauptgründe da-
für sind das niedrige Zinsniveau sowie ein Systemwech-
sel von einer individuellen zur Pauschalbesteuerung von 
Zinsen, Dividenden und Kursgewinnen im Jahr 2009. 
Insgesamt gesehen hat sich der Anteil des Faktors Kapi-
tal am gesamten Steueraufkommen von der Krise erholt; 
mit 13,4 % liegt er auf dem Vorkrisenniveau von 2007 
(13,4 %). Für die nächsten Jahre bis 2021 wird allerdings 
von einem Rückgang auf 13,1 % ausgegangen (vgl. Abbil-
dung 1). Die Besteuerung von Unternehmen wird häufig 
als besonders ineffizient betrachtet, weil sie wachstums-
fördernde Investitionen und Aktivitäten beeinträchtigt 
(OECD 2010). Jedoch ist die Besteuerung privater Kapi-
taleinkünfte und Erbschaften ein wichtiges Instrument 
der Verteilungspolitik, da solche Einkünfte maßgeblich 
zur Einkommens- und Vermögensungleichheit beitra-
gen. 

Zuvor waren bereits im Jahr 2000 die Steuererträge auf 
den Faktor Kapital eingebrochen und lagen nur noch bei 
11,9 Prozent  ebenfalls aus konjunkturellen Gründen, 
sowie begünstigt durch Reformen der Einkommens- 
und Unternehmensbesteuerung. Der Anteil kapitalbe-
zogener Einnahmen sank in den Folgejahren drastisch; 
2003 betrug er lediglich 9,3 %. Im Jahr 2007 war er wie-
der auf 13,4 % gestiegen, bevor die Unternehmenssteu-
erreform zum 1. Januar 2008 eine Entlastung von rund 5 
Mrd. Euro brachte. Kurz darauf erschütterte die Finanz- 
und Wirtschaftskrise die Märkte. 

2.4 Faktorneutrale Steuern: Wenig 
Veränderung 

Als faktorneutral bezeichnen wir alle Steuern, die nicht 
auf die Produktionsfaktoren Arbeit, Kapital und Umwelt 
erhoben werden und darum die Entscheidung über den 
Einsatz dieser Faktoren nicht direkt beeinflussen. Statt-
dessen wird der Konsum der fertigen Produkte oder 
Dienstleistung besteuert, wodurch faktorneutrale Steu-
ern leidglich indirekt Einfluss auf Produktionsentschei-
dungen ausüben.  

Faktorneutrale Steuern tragen im Jahr 2019 rund 
268 Mrd. Euro zum Staatshaushalt bei  das entspricht 
einem Anteil von 18,8 %. Über 90 % dieses Volumens 
werden wiederum mit der Umsatzsteuer bzw. Mehrwert-
steuer generiert (243 Mrd. Euro). Die Umsatzsteuer ist 

damit die mit Abstand aufkommensstärkste Steuer in 
Deutschland, noch vor der Lohnsteuer (219 Mrd. Euro).  

Da die Umsatzsteuer direkt von der Konjunktur abhän-
gig ist und den Großteil der faktorneutralen Steuerein-
nahmen ausmacht, steigen und fallen diese meist paral-
lel zum Gesamtsteueraufkommen, sodass sich ihr Anteil 
über die Jahre nur geringfügig verändert hat. Der letzte 
signifikante Anstieg (von 18,3 % auf 19,5 %) ist auf die An-
hebung des Regelsatzes der Umsatzsteuer von 16 % auf 
19 % zum 1. Januar 2007 zurückzuführen. Zudem ist die 
Umsatzsteuer als Wertsteuer konzipiert und kann daher 

 im Gegensatz zu den Umweltsteuern  auch bei Infla-
tion den realen Wert ihres Aufkommens aufrechterhal-
ten. Steigen die Preise, nehmen die Umsatzsteuerein-
nahmen in gleichem Maße zu, unverändertes Konsum-
verhalten vorausgesetzt. Auch deshalb ist das nominale 
Aufkommen der Steuer seit 2003 in fast jedem Jahr ge-
stiegen.  

Allerdings definiert das deutsche Umsatzsteuersystem 
einige Ausnahmen und ermäßigte Steuersätze. Beson-
ders gesellschaftsrelevante Produkte und Dienstleistun-
gen werden mit 7 % statt mit 19 % besteuert oder sind 
steuerbefreit  unter anderem die meisten Nahrungs-
mittel und landwirtschaftliche Güter, Bücher und Zei-
tungen, kulturelle Veranstaltungen sowie Sozialdienst-
leistungen. Einige dieser Ausnahmen sind unter umwelt-
politischen Gesichtspunkten zu kritisieren und im Ein-
zelfall zu prüfen, weil sie den Preiswettbewerb mit kon-
kurrierenden Produkten verzerren. So zieht beispiels-
weise die ermäßigt besteuerte Produktion tierischer Le-
bensmittel wie Milch und Fleisch eine hohe Klimabelas-
tung und weitere negative Umweltfolgen nach sich. Für 
Alternativprodukte, etwa aus Soja, gilt hingegen häufig 
der Regelsteuersatz, was sie im Vergleich deutlich ver-
teuert. Darüber hinaus hat die Umsatzsteuer eine ten-
denziell regressive Verteilungswirkung und trägt damit 
zur Ungleichheit bei, weil sie nicht nach der Leistungsfä-
higkeit der Steuerzahler_innen differenziert. 

3 Analyse auf Basis der weiter 
gefassten Definition von 
Staatseinnahmen 

Für die Analyse in Kapitel 1 wurde die Abgrenzung von 
Umweltsteuern verwendet, wie sie auch OECD, EU und 
das Statistische Bundesamt anwenden. In Deutschland 
zählen demnach nur Energiesteuer, Stromsteuer, Kraft-
fahrzeugsteuer, Luftverkehrsteuer und Kernbrenn-
stoffsteuer zu den Umweltsteuern. 

Neben diesen genannten existieren jedoch weitere 
Steuern, die das Erreichen von gesellschaftlichen Zielen 
stützen. In diesem Kapitel machen wir daher eine Alter-
nativrechnung auf und berücksichtigen auch Steuern 
mit Lenkungszweck auf die menschliche Gesundheit, 
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nämlich die Alkoholsteuern (auf Schaumwein, Brannt-
wein, Alkohol, Bier und Alkopops) sowie die Tabaksteuer. 
Auch hier führt eine steuerbedingte Verteuerung der 
Endprodukte zu einem Konsumrückgang und kann da-
bei Kosten ausgleichen, die durch erhöhte Krankheitsri-
siken entstehen. Des Weiteren beziehen wir einige 
nichtsteuerliche staatliche Einnahmen mit ein, die durch 
marktwirtschaftliche Instrumente entstehen. Diese, im 
Folgenden kurz Umwelteinnahmen genannt, beinhalten 
konkret: 

 die erstmals 2008 erzielten Versteigerungseinnah-
men aus dem Europäischen Emissionshandel für den 
Ausstoß von Kohlendioxid (EU-ETS); 

 die Abwasser- und Abfallgebühren, die vom Statisti-
schen Bundesamt erst seit 1995 erfasst werden, ob-
wohl sie schon deutlich länger existieren; 

 die seit dem 1. Januar 2005 erhobene und seitdem 
mehrfach erweiterte Lkw-Maut. 

Diese Staatseinnahmen ähneln in ihrer preislichen Wir-
kung den Umweltsteuern.  

Abbildung 4 zeigt den zeitlichen Verlauf der nominalen 
Umwelteinnahmen in den letzten Jahren und Jahrzehn-
ten. Gut zu sehen ist, dass die Summe der zusätzlich be-
rücksichtigten Umwelteinnahmen (obere sechs Balken-
segmente, gemustert) deutlich unter den Einnahmen 
der Umweltsteuern (Energie-, Strom-, Kfz-, Luftverkehr- 

und Kernbrennstoffsteuer) liegt.2 Insbesondere der mi-
nimale Beitrag des Europäischen Emissionshandels ist 
angesichts der Bedeutung, die ihm für den Klimaschutz 
beigemessen wird, kritisch zu betrachten. Der lange Zeit 
sehr niederige und immernoch geringe Zertifikatspreis 
(Stand 25. Juni 2019: 25,64 Euro je Tonne CO2) erklärt ei-
nerseits die geringen Einnahmen und zeugt andererseits 
von der schwachen Lenkungswirkung der praktischen 
Ausgestaltung dieses Instruments. 

 

Abbildung 4: Entwicklung des gesamten umweltbezogenen Aufkommens seit 1960/1998, Nominalwerte in Mrd. 
Euro 

 
Quelle: eigene Berechnungen 

                                                                                       
 
2  Alle Aufkommensschätzungen sind im Anhang in Ta-

belle 2 dokumentiert. Während bei Steuern auf die 

Steuerschätzung des BMF zurückgegriffen werden 

kann, müssen bei den zusätzlichen Umwelteinnahmen 

einzelne Quellen bzw. eigene Schätzungen zugrunde 

gelegt werden. 
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Abbildung 5 verdeutlicht, dass sich der Anteil umweltbe-
zogener Steuern und Abgaben am deutschen Gesamt-
steueraufkommen zwar erwartungsgemäß erhöht, wenn 
die weiter gefasste Definition angelegt wird und zusätz-
liche Umwelteinnahmen einberechnet werden. Gleich-
zeitig zeigt sie aber auch, dass beide Summen im zeitli-
chen Verlauf nahezu derselben Negativdynamik unter-
worfen sind. Insbesondere ändert die Berücksichtigung 
der genannten Zusatzeinnahmen nichts daran, dass der 

Anteil des Faktors Umwelt am Gesamtaufkommen seit 
2003 in fast allen Jahren gesunken ist. Mehr noch: 
Wurde nach der engen Definition das Anteilsniveau von 
vor der Ökologischen Steuerreform erst im Jahr 2013 un-
terschritten, fand dies nach der weiten Definition bereits 
im Jahr 2008 statt. Dementsprechend wird die Zielvor-

eines zehnprozentigen Anteils bis 2020 auch unter Ein-
beziehung der zusätzlichen Einnahmen nicht erreicht. 

 
 

Abbildung 5: Entwicklung des relativen umweltbezogenen Aufkommens seit 1998 

 
Quelle: eigene Berechnungen 

 

Ein Grund für die in  

Abbildung 5 dokumentierte Entwicklung ist, dass die 
Einnahmen aus Abwasser- und Abfallgebühren gegen-
über 2003 nicht nur inflationsbedingt real, sondern auch 
nominal gesunken sind. Zudem fällt die Lkw-Maut bis-
lang wenig ins Gewicht. 

Allerdings stellt sich bei Betrachtung der weiten Defini-
tion die Frage, ob nicht auch bei den anderen Faktoren 
Arbeit und Kapital sowie bei den faktorneutralen Staats-
einnahmen (wie 
z. B. Abgaben, Gebühren, Beiträge o. Ä.) existieren, die 
konsequenterweise ebenfalls einbezogen werden müss-
ten. In diesem Fall wäre der Anteil umweltbezogener 
Steuern und Abgaben am Gesamtaufkommen vermut-
lich deutlich geringer.  

Exkurs: Die EEG-Umlage als 
Preisbelastung des Faktors Umwelt 

Im Rahmen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) 
wird die Nutzung erneuerbarer Energiequellen geför-

dert und dies über eine Umlage auf den Strompreis ge-
genfinanziert. Diese Finanzierung ist dabei völlig unab-
hängig von öffentlichen Haushalten organisiert, da die 
Einnahmen und Ausgaben von den Übertragungsnetz-
betreibern verwaltet und auf dem bundesweiten soge-

-Konto vorgehalten werden. Somit han-
delt es sich bei der EEG-Umlage weder um eine Steuer 

irtschaftlichen Instrumenten. Aus 
diesem Grund beziehen wir die EEG-Umlage weder bei 
der engen noch bei der weiten Definition der Umwelt-
steuern ein. 

Allerdings lässt sich argumentieren, dass es sich trotz-
dem Schließ-
lich dient die Förderung erneuerbarer Energien eindeu-
tig dem Zweck des Umweltschutzes und wirkt durch die 
Umlage auf den Strompreis wie ein ökonomisches In-
strument. Zudem hängt die Höhe der Umlage entschei-
dend vom Kostenniveau der CO2 Emissionen ab, da die 
Preise für konventionelle Energieträger wie Kohle und 
Gas bisher nicht mit allen von ihnen verursachten Folge-
kosten belastet wurden und damit weiterhin sehr güns-
tig sind. Die EEG-Förderung ist also notwendig, um die 
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Bedingungen am Strommarkt auszugleichen und z. B. 
die bisher zu niedrigen Zertifikatspreise des Europäi-
schen Emissionshandels zu kompensieren. 

Aus diesen Gründen legen wir kurz dar, wie man die 
EEG-

sich dies auf das Ergebnis auswirken würde. Dabei bleibt 
gültig, dass bei einer konsequenten Auslegung der wei-

Faktoren Arbeit und Kapital sowie des faktorneutralen 
Sektors berücksichtigt werden müssten. 

 EEG-Differenzkosten  
Die Förderung erneuerbarer Energien kann als Diffe-
renz zum Strompreis angerechnet werden (EEG-Dif-
ferenzkosten, rund 22,9 Mrd. Euro im Jahr 2016), ab-
züglich des sogenannten -Order-
rund 3 Mrd. Euro (Einfluss der Einsatzreihenfolge der 
Kraftwerke, angenommener Wert auf Grundlage 
2013 (FÖS 2015)). Damit ist die Wirkung herausge-
rechnet, mit der erneuerbare Energien den Strom-
preis an der Börse um rund 0,6 Ct/kWh senken und 
dadurch die Differenzkosten steigern. Die Gesamt-
summe, die sich hieraus ergibt, liegt demnach bei 
rund 20 Mrd. Euro. 

Ergebnis für den Umweltsteueranteil  
Bezieht man diese 20 Mrd. Euro in die weite Definition 
der umweltbezogenen Staatseinnahmen ein, erhöht sich 
deren Anteil am Gesamtaufkommen für das Jahr 2016 
von 6,6 % auf 8,0 % bzw. von 88 auf 108 Mrd. Euro. Er 
wäre damit zwar weit höher, läge aber immer noch deut-
lich hinter den Anteilen der Faktoren Arbeit und Kapital 
sowie unter dem Umweltsteueranteil von 2003 (vgl.  

 Abbildung 5) und den diesbezüglichen Empfehlun-
gen der EU-Kommission. 

4 Ökofiskalische Maßnahmen 
verschiedener 
Regierungskoalitionen seit 1998 

Ökofiskalische Maßnahmen wurden bei weitem nicht 
nur von der rot-grünen Bundesregierung ab 1998 umge-
setzt - wenn auch damals in bisher größtem Umfang und 
mit der größten öffentlichen Aufmerksamkeit. Eine Öko-
logische Steuerreform, wie sie die Koalition aus SPD und 
Grünen schließlich verabschiedete, hatten Mitte der 
1990er-Jahre jedoch alle wichtigen politischen Parteien 
mehr oder weniger explizit gefordert (siehe auch Zitate 
auf der Rückseite dieser Veröffentlichung). Ihre Umset-
zung zog sich zudem über viele Jahre: Die bislang letzten 
größeren Schritte wurden von der schwarz-gelben Bun-
desregierung beschlossen.  

Bei der rückblickenden Einordnung der steuerpoliti-
schen Maßnahmen, die dieses Kapitel leistet, wird die 

volle Jahreswirkung bei vollständiger Umsetzung derje-
nigen Regierung zugeordnet, unter der die politische 
Entscheidung zustande kam. Falls manche Neuregelun-
gen also erst Jahre später ihre volle Aufkommenswir-
kung entfalteten, kann dies die Beurteilung nicht verzer-
ren. Ein deutliches Beispiel sind die Kohlesubventionen: 
Ihre Abschaffung wurde 2007 von der Großen Koalition 
beschlossen, der stufenweise Abbauplan reicht aber bis 
ins Jahr 2018 und damit durch verschiedene Folgeregie-
rungen hindurch. Ihre Hauptwirkung entfällt dennoch 
auf das Jahr 2007. Bei der Ermittlung der durch die Maß-
nahmen generierten Einnahmen wird im Folgenden 
stets die weite Definition wie in Kapitel 3 zugrunde ge-
legt; umweltschädliche Subventionen werden ebenfalls 
berücksichtigt und auf der Ausgabenseite angerechnet. 

Die bedeutendste ökofiskalische Einzelmaßnahme war 
die Ökologische Steuerreform, die von der rot-grünen 
Bundesregierung 1999 umgesetzt wurde. In mehreren 
Schritten erhöhte sie im Zeitraum von 1999 bis 2003 die 
Steuern auf fossile Energieträger, führte eine Strom-
steuer ein und senkte im Gegenzug die Beitragssätze zur 
Rentenversicherung. Diese Reform hatte einen sichtba-
ren Effekt auf die Steuerstruktur (vgl. Abbildung 1), so 
stieg der Anteil der Umweltsteuern von 5,1 % im Jahr 
1998 auf 6,5 % im Jahr 2003. Weitere Maßnahmen der 
Koalition aus SPD und Bündnis 90 / Die Grünen verbes-
serten ebenfalls die Anreize, umweltfreundlich zu wirt-
schaften, beispielsweise die Einführung der Lkw-Maut, 
die Reduzierung der Eigenheimzulage und der Entfer-
nungspauschale sowie der Abbau von Kohlesubventio-
nen. Die Reformen der rot-grünen Koalition in den bei-
den Legislaturperioden erzielen ein Gesamtvolumen 
von 23,8 und 3,6 Mrd. Euro Jahreswirkung (vgl. Abbil-
dung 6). 

Die Große Koalition hat im Zeitraum 2005 bis 2009 
weitere Bausteine der Ökologischen Steuerreform um-
gesetzt. Sie stabilisierte das Aufkommen der Energie-
steuer mit einer Quotenregelung für Biokraftstoffe - in 
Verbindung mit einer Vollbesteuerung der zur Quoten-
erfüllung eingesetzten Biokraftstoffe und einer anstei-
genden Teilbesteuerung von Biokraftstoffen außerhalb 
der Quote. Zudem führte sie eine Kohlesteuer für Heiz-
zwecke ein und setzte damit die EU-Energiesteuerricht-
linie 2003 um. Eine wesentliche Errungenschaft war dar-
über hinaus der Beschluss zur Beendigung des subven-
tionierten Steinkohlebergbaus bis zum Jahr 2018 im 
Rahmen des Steinkohlefinanzierungsgesetzes. Auch mit 
der Abschaffung der Eigenheimzulage ab 2006 knüpfte 
die Große Koalition an die Reformrichtung der Vorgän-
gerregierung an. Negative ökologische Anreize ergaben 
sich allerdings aus der Ausweitung von Steuerbegünsti-
gungen für energieintensive Unternehmen, die im Zuge 
der Gesetzgebungsverfahren zur Energiesteuer eben-
falls verabschiedet wurden. Unter Berücksichtigung der 
teilweise weit in die Zukunft reichenden ÖSR-Umset-
zungsstufen (inkl. Quotenregelung Biokraftstoffe und 
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Kohlesubventionen) haben die von der Großen Koalition 
gesetzlich geregelten Maßnahmen ein finanzielles Volu-
men von 9,8 Mrd. Euro (Angabe pro Jahr nach Umset-

zung aller Reformstufen; FÖS 2008).3 

Die ökofiskalischen Maßnahmen, welche die Regie-
rungskoalition aus CDU/CSU und FDP zwischen den 
Jahren 2009 und 2013 zu verantwortet hat, bleiben mit 
einem finanziellen Aufkommen von 4,3 Mrd. Euro deut-
lich hinter denen der beiden Vorgängerregierungen zu-
rück. Im September 2010 verabschiedete die Regierung 
das Haushaltsbegleitgesetz, in dessen Rahmen ein Spar-
paket mit einem Volumen von rund 20 Mrd. Euro Jahres-
wirkung beschlossen wurde. Das Paket beinhaltete auch 
einige Elemente einer ökologischen Haushaltskonsoli-
dierung: eine Kernbrennstoffsteuer, eine Luftverkehrs-
steuer, einen Abbau von Ökosteuer-Ausnahmen sowie 
weitere kleine Schritte u. a. zur Absenkung der Kohle-
subventionen; zudem wurde im August 2012 die Lkw-
Maut um 1.100 km Bundesstraßen mit autobahnähnli-
chem Standard erweitert. Insbesondere die Einführung 
der zwei neuen Umweltsteuern ist sehr bemerkenswert; 
quantitativ ist die Bedeutung der umgesetzten Bau-
steine einer Ökologischen Finanzreform jedoch gering. 

Zu erwähnen ist auch, dass die in der Steuerschätzung 
erwarteten Einnahmen durch die neue Luftverkehr-
steuer von jährlich 1 Mrd. Euro nicht vollständig erfüllt 
werden konnten. Im Zeitraum 2011 bis 2013 generierte 
die Steuer jährlich rund 900 bis 980 Mio. Euro. Hinter-
grund ist, dass die Steuersätze aufgrund des Starts des 
europäischen Emissionshandels für den Luftverkehr ge-
setzlich abgesenkt wurden, da die Summe der Kosten 
beider Instrumente für den Luftverkehr auf 1 Mrd. Euro 

begrenzt ist (FÖS 2012).4  

Die fiskalische Jahreswirkung der Maßnahmen, welche 
die Große Koalition der Jahre 2013-2017 auf den Weg 
brachte, wird auf rund 1,9 Mrd. Euro geschätzt (vgl. Ab-
bildung 6). Die Lkw-Maut hatte die Regierung in den ver-
gangenen Jahren gleich mehrmals verändert. So wurden 
zu Beginn des Jahres 2015 die Mautsätze reduziert, da 
aufgrund des niedrigen Zinsniveaus die Kapitalkosten in 
der Wegekostenrechnung gesunken waren. Die Minder-
einnahmen für den Bund werden auf etwa 150 Mio. Euro 
jährlich geschätzt. Da eine solche Anpassung der Maut-
sätze an die tatsächlichen Kosten jedoch unionsrecht-
lich geboten ist, werden sie der Regierung in Abbildung 
6 nicht angelastet. Positiv zu verbuchen ist hingegen 
zum einen die erneute Ausweitung der Maut, die seit 

                                                                                       
 
3  Eine Analyse der ökofiskalischen Maßnahmen unter 

der rot-grünen sowie unter der Großen Koalition bietet 

FÖS (2008): Thesen und Bausteine zur Weiterent-

wicklung der Ökologischen Finanzreform, abrufbar un-

ter: www.foes.de/pdf/2008-05-Diskussionspapier-

Thesen-Bausteine-OEFR.pdf 

2015 abermals um rund 1.100 km deutsche Bundesstra-
ßen erweitert wurde und mit Beschluss vom Mai 2016 
seit Beginn des Jahres 2018 alle Bundesstraßen umfasst. 
Zusätzlich sind seit 1. Oktober 2015 Lastfahrzeuge be-
reits ab 7,5 Tonnen Fahrzeuggewicht mautpflichtig (zu-
vor waren es 12 Tonnen). Diese Maßnahmen sollen zu-
sammen jährlich rund 2,9 Mrd. Euro zusätzlich einbrin-
gen. Zum anderen werden nun erstmals Luftverschmut-
zungskosten mit berücksichtigt, was in den Jahren 2015 
bis 2017 durchschnittlich jeweils rund 360 Mio. Euro ein-
gebracht hat. Im Jahr 2019 liegen die geplanten Ge-
samteinnahmen aus der Lkw-Maut rund 3 Mrd. Euro 
über dem Niveau des Jahres 2014. 

Zusätzlich zur Lkw-Maut wollte die Regierung eine Pkw-
Maut bzw. eine Infrastrukturabgabe einführen. Diese 
sollte europarechtskonform sein und zugleich keine zu-
sätzliche Belastung für deutsche Fahrzeugharlter_Innen 
darstellen. Letztlich scheiterte das Vorhaben im Juni 
2019 vor dem Europäischen Gerichtshof, da die Maut 
Ausländer diskriminiere. Die Pläne waren bereits von Be-
ginn an großer Kritik ausgesetzt, da die Maut keinen re-
levanten Beitrag zur Finanzierung der Infrastruktur oder 
zur Erreichung klima- und umweltpolitischer Ziele ge-
leistet hätte (siehe z. B. FÖS 2019). Insgesamt wurde die 
Chance verpasst, ein wirkungsvolles Instrument für den 
Verkehrssektor zu gestalten. 

Eine steuerpolitische Maßnahme der Großen Koalition 
führte zu einem negativen fiskalischen Effekt: die Ab-
schaffung der Kernbrennstoffsteuer, welche seit ihrer 
Einführung 2011 durchschnittlich 1,05 Mrd. Euro pro 
Jahr generiert hatte. Die Steuer sollte nach ihrem Aus-
lauftermin zum Jahresende 2016 durch strommengen- 
und strompreisabhängige Förderbeiträge der Atom-
kraftwerksbetreiber ersetzt werden, wurde aber ersatz-
los gestrichen (FÖS 2016). Eine Fortführung wäre trotz 
des feststehenden Auslauftermins und des beschlosse-
nen Atomausstiegs aus mehreren Gründen sinnvoll ge-
wesen (ebd.). Durch die Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts vom Juni 2017, die Steuer rückwirkend 
für nichtig zu erklären, wird deren positive Wirkung hin-
gegen gänzlich getilgt. Moniert hat das Gericht, dass der 
Gesetzgeber die Steuer nicht als Verbrauchsteuer im 
Sinne des Grundgesetzes ausgestaltet und begründet 
hatte und daher keine Kompetenz gehabt habe, sie in 
dieser Form einzuführen. Im Haushaltsjahr 2017 schlägt 
sich die Rückzahlung an die Betreiber mit -7,26 Mrd. 
Euro nieder, was hier jedoch keiner Regierung angelas-
tet wird. 

4  Eine ausführliche Kritik an der Systematik der Luftver-

kehrsteuer übt das FÖS in seiner Stellungnahme für 

den Finanzausschuss des Deutschen Bundestages, ab-

rufbar unter: www.foes.de/pdf/2012-11-05-Stellung-

nahme-LuftVSt.pdf 

http://www.foes.de/pdf/2008-05-Diskussionspapier-Thesen-Bausteine-OEFR.pdf
http://www.foes.de/pdf/2008-05-Diskussionspapier-Thesen-Bausteine-OEFR.pdf
http://www.foes.de/pdf/2012-11-05-Stellungnahme-LuftVSt.pdf
http://www.foes.de/pdf/2012-11-05-Stellungnahme-LuftVSt.pdf
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Abbildung 6: Finanzielle Effekte (Jahreswirkung) ökofiskalischer Maßnahmen der Regierungskoalitionen seit 1998 

 
Quelle: eigene Berechnung 

 

In Abbildung 6 nicht aufgeführt, aber dennoch zu erwäh-
nen, sind weitere Maßnahmen der Großen Koalition der 
Jahre 2013-2017 mit geringer Jahreswirkung. So wurde 
die Steuerbegünstigung für Erdgas bis 2026 und von 
Flüssiggas bis 2022 verlängert. Außerdem wurden die 
Steuersätze der Luftverkehrsteuer in den Jahren 2016 
und 2017 herabgesetzt. Dem Staat sind dadurch laut 
Haushaltsplan einmalig 16,5 bzw. 5,0 Mio. Euro entgan-
gen. Die Mehreinnahmen aus dem Europäischen Emis-
sionshandel für den Luftverkehr gleichen diese Beträge 
nicht vollständig aus. 

Die bisherigen ökofiskalischen Maßnahmen der Großen 
Koalition 2018 2022 belaufen sich in Summe auf 
0,6 Mrd. Euro. Negativ zu berwerten ist die Einführung 
des Baukindergelds. Die Subvention fördert die weitere 
Zersiedlung und ist darüber hinaus sozial unausgewo-
gen, da sie tatsächlich bedürftige Familien nicht erreicht 
und mit Mitnahmeeffekten einhergeht. Im Zeitraum 
2018-2029 sollen 9,8 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt 
werden. Das Baukindergeld wird in Abbildung 6 daher 
mit einer Jahreswirkung von -0,98 Mrd. Euro dargestellt.  

Positiv hingegen ist die Reform des Europäischen Emis-
sionshandels (EU-ETS), die zu deutlich höheren Zertifi-
katepreisen geführt hat. Die durchschnittlichen Einnah-
men erhöhen sich gegenüber der Jahre 2014-2017 um 
rund 1,5 Mrd. Euro jährlich (Stand Juli 2019). Inwieweit 

dies allein auf die Reform zurückzuführen ist, lässt sich 
derzeit nicht quantifizieren. Die in Abbildung 6 darge-
stellten 1,5 Mrd. Euro sind daher als vorläufig anzusehen. 

Die Einnahmen aus dem Verkauf der CO2-Zertifikate 
fließen in den Energie- und Klimafonds der Bundesre-
gierung, der Energiewendeprojekte fördert. Aufgrund 
der niedrigen Zertifikatspreise war der Fonds bislang un-
terfinanziert und wurde zum Teil mit Steuergeld kofinan-
ziert werden. 

Die fiskalischen Maßnahmen des Klimaschutzpro-
gramms 2030 sind in der Steuerschätzung des Jahres 
2019 noch nicht enthalten, da ausschließlich bestehen-
des Recht berücksichtigt wird. Viele Maßnahmen des 
Klimapakets  sind noch zu unkonkret als das sie quanti-

fiziert werden könnten. Allein mit der Einführung des na-
tionalen Emissionshandels für Verkehr und Wärme ist 
aber mit zusätzlichen Einnahmen in Milliardenhöhe zu 
rechnen. An die Ökosteuerreform der Jahre 1999-2003 
wird das Klimapaket bei Betrachtung der finanziellen 
Wirkung vermutlich nicht herankommen. 
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Umweltrelevante Steuereinnahmen im EU-Vergleich 

Die Europäische Union betrachtet den Umweltsteuer-
anteil an den Gesamteinnahmen aus Steuern und Sozi-
alabgaben ebenfalls als wichtige Kennzahl  und führt 
sie beispielsweise im Scoreboard zur Ressourceneffizi-
enz auf (Europäische Kommission 2016). Dieses soll un-
ter anderem überwachen, inwiefern der Fahrplan zu ei-
nem ressourcenschonenden Europa, eine Leitinitiative 
der Strategie Europa 2020, in den Mitgliedsländern um-
gesetzt wird. Der Anteil der Steuern auf Umweltver-
schmutzung und Ressourcenverbrauch wird hier als In-
dikator für Preiskorrekturen 

Schließlich ermöglichen 
nur Preissignale, die auch die externen Umweltkosten 
unseres Wirtschaftens widerspiegeln, eine Transforma-
tion zu einer emissionsarmen Marktwirtschaft. 

Der Fahrplan der Leitinitiative empfiehlt daher eine 
deutliche Steigerung des Umweltsteueranteils bis 2020 
und gibt einen Richtwert von mindestens 10 % des jewei-
ligen nationalen Gesamtaufkommens vor. Im Jahr 2017 
lag der Durchschnittswert für die 28 Mitgliedstaaten der 
EU (gewichtet nach Steuereinnahmen) jedoch bei ledig-
lich 6,14 % und ist damit im Vergleich zu 2004 sogar 
rückläufig (Eurostat 2016). 

Im EU-Vergleich schneidet Deutschland im Jahr 2017 
mit 4,62 % (Vorjahr: 4,77 %) unterdurchschnittlich ab und 

belegt den vorletzten Platz (vgl. Abbildung 7). Bei der In-
terpretation der Vergleichsdaten ist jedoch zu berück-
sichtigen, dass hohe Umweltsteueranteile in einzelnen 
Ländern häufig auf deren hohe Abhängigkeit von Ener-
giesteuern (insbesondere auf Kraftstoffe) zurückzufüh-
ren sind. Energiesteuern sind vergleichsweise einfach zu 
erheben und machen allein deshalb in vielen Ländern 
mit weniger fortschrittlichen Steuersystemen einen ho-
hen Anteil am Steueraufkommen aus. Als Zeichen guter 
Umweltpolitik sind sie daher nicht zwangsläufig zu be-
werten. 

Energiesteuern sowie Transportsteuern (darunter fallen 
u. a. auch Kfz-Steuern und Zulassungssteuern) werden 
in allen 28 Ländern erhoben und generieren rund 77 % 
bzw. 20 % aller Umweltsteuereinnahmen in der EU. Eine 
konkrete Besteuerung der Extraktion natürlicher Res-
sourcen oder von Umweltverschmutzung erfolgt hinge-
gen sehr viel seltener bzw. werden die dadurch entste-
henden Kosten nur in wenigen Fällen verursacherge-
recht angelastet, weshalb diese Einnahmen meist gering 
sind. In Estland existieren unter anderem Steuern auf 
Abfall, Luft- und Wasserverschmutzung sowie Verpa-
ckungen (Statistics Estonia 2016). Die in Deutschland er-
hobenen Abwasser- und Abfallgebühren werden von 
Eurostat nicht berücksichtigt, da es sich bei ihnen nicht 
um Steuern handelt. 

 

Abbildung 7: Anteil der Umweltsteuereinnahmen am Gesamtaufkommen 2015 (inkl. Sozialabgaben), in Prozent 

  
Quelle: Eurostat (2017)  Environmental tax revenues [env_ac_tax], Stand 23.3.2017 

 

4,62

6,14

0

2

4

6

8

10

12

Lu
xe

m
b

ur
g

D
eu

ts
ch

la
nd

Sc
hw

ed
en

F
ra

nk
re

ic
h

B
el

gi
en

Sl
ow

ak
ei

Sp
an

ie
n

Ö
st

er
re

ic
h

Ts
ch

ec
hi

en
E

ur
or

au
m

 (1
9 

Lä
nd

er
)

N
or

w
eg

en
E

U
 2

8
Sc

hw
ei

z
Li

ta
ue

n
U

ng
ar

n
F

in
nl

an
d

V
er

ei
ni

gt
es

 K
ön

ig
re

ic
h

P
or

tu
ga

l
Ir

la
nd

R
um

än
ie

n
P

ol
en

It
al

ie
n

D
än

em
ar

k
M

al
ta

N
ie

d
er

la
nd

e
Z

yp
er

n
E

st
la

nd
B

ul
ga

rie
n

K
ro

at
ie

n
G

rie
ch

en
la

nd
Sl

ow
en

ie
n

Le
tt

la
nd

Energie Umweltverschmutzung/Ressourcen Verkehrsteuern



Die Finanzierung Deutschlands über Steuern auf Arbeit, Kapital & Umweltverschmutzung  Seite 17 von 25 
 

Forum Ökologisch-  
 

5 Nachhaltige Finanzreform zur 
Umschichtung der Steuerstruktur 

Deutschland wird sein Klimaschutzziel für 2020 mit ho-
her Wahrscheinlichkeit verfehlen (BMUB 2016). Die gro-
ßen Lenkungspotentiale fiskalischer Maßnahmen wer-
den durch die bestehende Ausgestaltung der Steuer- 
und Abgabenstruktur nicht genutzt. Um das Ziel der 

chen - nämlich den Anteil der Steuern auf Umweltver-
schmutzung und Ressourcenverbrauch bis 2020 auf 
mindestens 10 % zu erhöhen - müsste Deutschland die 
Umweltsteuereinnahmen mehr als verdoppeln und rund 
85 Mrd. Euro zusätzlich mobilisieren. Dies wäre nur 
möglich, wenn bereits existierende Steuern und Abga-
ben massiv erhöht und/oder weitere Umweltsteuern 
eingeführt würden. Daneben könnten Ausgaben bzw. 
Mindereinnahmen durch den Abbau umweltschädlicher 
Subventionen reduziert werden. 

Das Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft (FÖS) 
empfiehlt eine nachhaltige Finanzreform zum Umbau 
der Steuerstruktur. In einer Vielzahl von Studien hat das 
FÖS konkrete Maßnahmen und Instrumente unter-
sucht, mit denen das Ziel einer solchen Reform erreicht 

werden kann.5 In den Sektoren Energie, Verkehr, Land-
wirtschaft und Ressourcen besteht dringender Hand-
lungsbedarf, gleichzeitig gibt es zahlreiche Ansatz-
punkte, wie dieser durch den (erweiterten) Einsatz um-
weltökonomischer Instrumente gedeckt werden kann.  

In der Energiebesteuerung können weitreichende, um-
weltschädliche Ausnahmen und Vergünstigungen ab-
gebaut werden. Ein zentrales Element ist zudem ein ge-
rechter und effektiver CO2-Preis über alle Sektoren hin-
weg  eine finanzielle Sektorkopplung. Dazu müssen die 
bestehenden Energiesteuern innerhalb der Sektoren 
Strom, Wärme und Verkehr angeglichen und ein CO2-
Preis von anfänglich 30 Euro pro Tonne veranschlagt 
werden, der den unzureichenden Emissionshandel er-
gänzt. Zudem sollten die Folgekosten der Atom- und 
Kohleenergie verursachergerecht finanziert werden. Im 
Verkehrssektor ist es u. a. notwendig, das Dieselprivileg 
sowie milliardenschwere Steuerausnahmen im Luftver-
kehr (durch Ausnahmen bei der Energie- und Mehrwert-
steuern) abzuschaffen. Dies trüge zu mehr Kostenge-
rechtigkeit zwischen den Verkehrsträgern und zu mehr 
Technologieneutralität bei. Für eine nutzungsgerechte 
Finanzierung der Infrastruktur bedarf es darüber hinaus 
der Ausweitung intelligenter Mautsysteme (sowohl für 
Lkw als auch Pkw).  

Im Agrarbereich kann die Beihilfepolitik umweltgerech-
ter ausgestaltet werden, um die externen Kosten und 

                                                                                       
 
5  Diese können unter www.foes.de/publikationen/ ab-

gerufen werden. 

Nutzen der Landwirtschaft besser abzubilden. Pestizi-
deinsatz sowie Stickstoffüberschüsse können mit Steu-
erinstrumenten geregelt werden. Natürliche Ressour-
cen müssen angemessen bepreist werden, so dass ihre 
Extraktion auf ein gesellschaftlich verträgliches Opti-
mum reduziert wird.  

Im Sinne einer Ökologischen Steuerreform ist das Ziel je-
doch nicht, den Faktor Umwelt einfach stärker zu belas-
ten. Vielmehr geht es um eine Umschichtung des Steu-
eraufkommens zwischen den Faktoren: Was an zusätzli-
chen Umweltsteuereinnahmen erwirtschaftet wird, 
könnte wieder verwendet werden, um Lohnnebenkos-
ten zu senken, Geringverdienende, Empfänger_innen 
von Transferleistungen sowie nachhaltig wirtschaftende 
Unternehmen zu entlasten, Zukunftsinvestitionen zu tä-
tigen oder Schulden abzubauen. Auf diese Weise wür-
den bestehende Hemmnisse und Belastungen verrin-
gert und eine umwelt- und sozialverträgliche Transfor-
mation der Wirtschaft beschleunigt. 

Abbildung 8 illustriert eine solche Umschichtung der 
Steuerstruktur, in der die hypothetischen Mehreinnah-
men von 85 Mrd. Euro aus dem Faktor Umwelt zu 100 % 
dem Faktor Arbeit zugutekommen. Dadurch wird jener 
deutlich entlastet  sein Anteil sinkt von 63,7 % auf 
57,7 %. Dies käme einer Reduzierung der Sozialversiche-
rungsbeiträge um fast 5 Prozentpunkte gleich (vgl. Ab-
bildung 3). Der Faktor Kapital sowie die faktorneutralen 
Einnahmen bleiben in der Modellrechnung unverändert. 

 

Abbildung 8: Umschichtung der Steuerstruktur 

 

Quelle: eigene Berechnungen 
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6 Methodische Erläuterungen 

Grundlage der vorliegenden Analyse ist die Zuordnung 
der in Deutschland erhobenen Steuern und Abgaben 
auf die Produktionsfaktoren Arbeit, Kapital und Umwelt. 
Diese ist jeweils in der zweiten Spalte der als Anlage bei-
gefügten Tabellen (vgl. Tabelle 1 und Tabelle 2). Die so 
gebündelten Zahlen veranschaulichen unter anderem 
den laufenden Anstieg der auf den Faktor Arbeit erho-
benen Abgaben seit den 1960er-Jahren und die zwi-
schenzeitliche leichte Trendumkehr durch die Ökologi-
sche Steuerreform. Die Daten zum Steueraufkommen 
stammen aus den vom Bundesfinanzministerium veröf-
fentlichten Steuerschätzungen und Steuerstatistiken. 
Da einige Gebühren und umweltökonomische Instru-
mente hierin nicht berücksichtigt werden, greift das FÖS 
darüber hinaus auf weitere Quellen und eigene Berech-

nungen zurück.6 

Der Begriff der umwelt- und lenkungsbezogenen Steu-
ern wurde in Tabelle 1  angelehnt an die Methodik von 
OECD und Statistischem Bundesamt  eng ausgelegt. 
Tabelle 2 wendet demgegenüber eine erweiterte Defini-
tion von Einnahmen aus umweltpolitischen Marktinstru-
menten an. Damit werden zusätzliche Aufkommen er-
fasst  auch diese Zusammenstellung ist aber noch nicht 
vollständig. Das FÖS strebt künftig eine Alternativrech-
nung an, bei der alle Umweltabgaben im weiteren Sinne 
einbezogen werden, soweit die entsprechenden Daten 
beschafft werden können. Weiterhin zu berücksichtigen 
wären: 

 der bis 1996 erhobene Kohlepfennig (Sonderabgabe) 

 die Abwasserabgabe (Sonderabgabe) 

 Abgaben der Länder auf Entnahme von Grund- 
und/oder Oberflächenwasser  

 die Umlage für das Duale System Deutschland (DSD)  

Start- und Landegebühren im Flugverkehr

                                                                                       
 
6  Beispielsweise stammen die Angaben zu Abwasser- 

und Abfallgebühren vom Statistischen Bundesamt. Da 

diese jedoch nicht jährlich ermittelt werden, wurde das 

Aufkommen von 2011 für die folgenden Jahre fortge-

schrieben. Es ist allerdings zu erwarten, dass das tat-

sächliche Aufkommen (dem Trend folgend) sogar 

noch leicht darunter liegt und weiterhin liegen wird. 

Beim Umgang mit Steuerstrukturdaten ist es generell 
wichtig, ihren Aussagewert sowie dessen Grenzen zu 
kennen. Beispielsweise muss beachtet werden, dass der 
in den Tabellen ausgewiesene Beitrag der Faktoren zum 
Aufkommen wenig mit den Verteilungswirkungen bezo-
gen auf Unternehmen und Verbraucher_innen zu tun 
hat. Letztlich müssen alle Steuern von natürlichen Per-
sonen getragen werden zahlt keine Steu-
ern  die auf den Faktor Umwelt erhobenen Steuern be-
lasten also teilweise Unternehmen, teilweise die privaten 
Haushalte, das heißt die Verbraucher_innen. Für eine 
Analyse der personellen (bezogen auf die Einkommens-
schichten) oder funktionalen (bezogen auf Arbeit und 
Kapital) Verteilungswirkungen einer Ökologischen Fi-
nanzreform müsste eine andere Zuordnung vorgenom-
men werden; insbesondere wären dabei die bislang dem 
Faktor Umwelt zugeordneten Steuern und Abgaben auf 
Haushalte und Unternehmen aufzuteilen. Ein zweites 
Beispiel: Die Senkung der Sozialversicherungsbeiträge 
für Arbeitnehmer_innen und Arbeitgeber_innen wird in 
Abbildung 1 voll dem Faktor Arbeit zugerechnet, entlas-
tet zur Hälfte aber die Unternehmen, was wiederum die 
Belastung des Faktors Kapital niedriger ausfallen lässt. 
Dies ist in der Grafik ebenfalls nicht abgebildet. 

Für die Berechnung der Einnahmen aus dem Emissi-

onshandel wurde die zu versteigernde Zertifikats-

menge (gemäß Auktionskalender 2017) mit dem 

durchschnittlichen Zertifikatspreis von 4,97 Euro 

(Stand 15.05.2017) multipliziert. 
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7 Steuer im Fokus: Die Lkw-Maut 

Die im Jahr 2005 eingeführte Lkw-Maut ist eine streckenbezogene Gebühr für die Nutzung deutscher Autobah-
nen und Bundesstraßen. Ihre Ziele sind die Finanzierung des Ausbaus und der Unterhaltung der Verkehrsinfra-
struktur, die verursachergerechte Anlastung der Insfrastrukturkosten sowie die Schaffung eines Anreizes zur öko-
logsch sinnvollen Verlagerung des Gütertransportes auf andere Verkehrsträger (RAPP Trans AG/INFRAS AG 
2006). Die Lkw-Maut stellt somit auch einen ersten Schritt eines Systemwechsels von der Steuer- zur Nutzerfi-
nanzierung der Verkehrsinfrastruktur in Deutschland dar.  

Seit Einführung wurde die Lkw-Maut schrittweise auf weitere Fahrzeugklassen und Straßen ausgeweitet. Im Jahr 
2012 wurden  zusätzlich zu den Autobahnen  vierspurige Bundesstraßen zum Mautsystem hinzugefügt. 2015 
wurde das zulässige Gesamtgewicht, ab dem die Mautpflicht gilt, von 12 auf 7,5 Tonnen gesenkt. 2018 wurde die 
Maut auf alle Bundesstraßen ausgeweitet und umfasst nun eine Gesamtlänge von ca. 40.000 km (BMVI).  

Seit dem 1. Januar 2019 setzen sich die Mautsätze aus drei Teilsätzen zusammen: Neben Luftverschmutzung (dif-
ferenziert nach Schadstoffklasse) und Infrastruktur (differenziert nach Achszahl und Gewicht) wird nun auch die 
Lärmbelastung (einheitlich 0,2 Cent/km) in der Berechnung berücksichtigt (adelphi/FÖS 2019). Die Summe der 
Anteile ergibt den zu zahlenden Mautsatz in Cent/km.  

Abbildung 9 veranschaulicht die daraus resultierende Differenzerierung. Während Lkw der Zulassungsklasse 
Euro 6 je nach zulässigem Gesamtgewicht zwischen 55 und 110 Euro für eine Strecke von 590 km zahlen, sind es 
bei Lkw der Zulassungsklasse Euro 1 & 0 zwischen 99 und 154 Euro. Ausnahmen gibt es für Lkw mit alternativen 
Antrieben. Elektro-Lkw sind unbefristet, mit Erdgas betriebene Fahrzeuge bis Ende 2020 von der Maut befreit. 
Für letztere fallen ab 2021 Mautsätze an, die allerdings unter denen von Lkw mit herkömmlichem Antrieb liegen 
(BMVI).  

Abbildung 9: Mautkosten für Lkw verschiedener Zulassungsklassen und Größen bei einer Fahrt von Stettin 
nach Nürnberg (ca. 590 km auf bemauteten Straßen) 

 
Quelle: eigene Darstellung auf Grundlage der amtlichen Mauttabelle der Bundesanstalt für Straßenwesen 

 

Reformpotential 

Da sich die Gebühren nach EU-Recht an den Bau-, Betriebs- und Instandhaltungskosten orientieren müssen, 
dient die Maut bislang vor allem der Deckung der Wegekosten und zu einem geringeren Anteil der Internalisie-
rung externer Umweltkosten durch Lutverschmutzung und Lärm (adelphi/FÖS 2019). Klimakosten sind bislang 
gänzlich unberücksichtigt. Eine Differenzierung nach CO2-Emissionen wird jedoch beispielsweise von der Euro-
päischen Kommission, dem Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU 2017), dem Umweltbundesamt (UBA 
2015), dem Verband der Automobilindustrie7, (Agora Energiewende/Agora Verkehrswende 2019) und dem FÖS 
selbst gefordert. Voraussetzung für die Umsetzung wäre zunächst eine Anpassung der Wegekostenrichtlinie.  

Ebenfalls denkbar wäre eine Ausweitung der Maut auf alle Straßen sowie weitere Fahrzeugklassen, insbesondere 
Busse und Nutzfahrzeuge ab 3,5 Tonnen oder gar leichte Nutzfahrzeuge und perspektivisch auch Pkw. Der Grad 
der Internalisierung externer Umweltkosten (Luft, Lärm, Klima) könnte durch eine stärkere Spreizung der Mauts-
ätze erhöht werden. Mit regional und zeitlich variablen Preisen könnte das Verkehrsaufkommen besser gesteuert 
werden. (adelphi/FÖS 2019) 

 

                                                                                       
 
7  www.vda.de/de/themen/wirtschaftspolitik-und-infrastruktur/verkehr/situation-lkw-maut.html  
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ANHANG 

Tabelle 1: Verteilung der Steuer- und Abgaben auf die Faktoren in Mrd. Euro  enge Definition 

 
Quellen: Zahlen zum Steueraufkommen bis 2001 aus BMF-Zeitreihe Steuern, Stand 21.07.2003; 2002 - 2021 aus Steuerschätzungen 5/2004 - 5/2019 

Zahlen zu den Beitragseinnahmen der Sozialversicherung bis 2007 gemäß Sozialbudget; ab 2008 geschätzt unter Verwendung der in der Steuerschät-
zung erwarteten BIP-Wachstumsrate       

Veranlagte Einkommensteuer und Solidaritätszuschlag wurden gemäß grober Schätzung auf die Faktoren Arbeit und Kapital aufgeteilt (70 % zu 30 % 
bzw. 80 % zu 20 %)         

Faktoren: A = Arbeit, K = Kapital, U = Umwelt (auch interpretierbar als Nutzung Gemeingüter), N = Neutral 

F
a

k
to

r

1960 1970 1980 1990 1998 2003 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Arbeit

Sozialversicherungsbeiträge (SVB) A 19,21 52,56 146,80 242,45 388,80 431,25 565,8 594,8 613,0 630,2 652,5 672,4

Lohnsteuer A 4,12 17,94 57,04 92,58 132,05 133,09 184,83 195,52 208,23 219,35 229,55 241,95

Solidaritätszuschlag A/K 0,00 0,49 0,02 0,00 10,51 10,29 16,85 17,95 18,93 19,40 20,00 20,85

Veranlagte Einkommensteuer A/K 4,58 8,18 18,81 18,67 5,68 4,57 53,83 59,43 60,42 60,20 60,95 63,40

Kapital

Gewerbesteuer K 3,47 5,49 13,85 19,84 25,82 24,14 50,10 52,87 55,85 55,00 55,20 57,30

Körperschaftsteuer K 3,33 4,46 10,90 15,39 18,51 8,28 27,44 29,26 33,43 32,73 33,70 35,00

Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag K 0,43 1,03 2,14 5,54 11,63 9,00 19,45 20,92 23,18 24,12 22,50 23,20

Versicherungsteuer K 0,11 0,32 0,91 2,27 7,13 8,87 12,76 13,27 13,78 14,13 14,50 14,87

Zinsabschlag K 0,00 0,00 0,00 0,00 6,08 7,63 5,94 7,33 6,89 4,73 4,65 4,75

Grundsteuer K 0,83 1,37 2,97 4,46 8,30 9,66 13,65 13,97 14,20 14,38 14,50 14,65

Grunderwerbsteuer K 0,19 0,54 1,20 2,15 5,68 4,84 12,41 13,14 14,08 15,44 16,20 16,20

Erbschaftsteuer K 0,10 0,27 0,52 1,55 2,46 3,37 7,01 6,11 6,81 6,63 6,77 6,90

Vermögensteuer K 1,37 2,16 2,42 3,24 0,54 0,23 0,00 0,20 -0,10 0,00 0,00 0,00

Lotteriesteuer K 0,14 0,29 0,66 1,06 1,63 1,86 1,81 1,84 1,89 1,94 1,97 2,00

Feuerschutzsteuer K 0,02 0,05 0,12 0,20 0,33 0,33 0,44 0,45 0,47 0,48 0,49 0,50

Sonstige Steuern auf Kapital K 0,74 1,14 0,81 0,96 0 0 0 0 0 0 0 0

Neutral

Mehrwertsteuer N 7,58 13,70 27,02 43,28 104,14 103,16 165,93 170,50 175,44 181,45 190,20 196,35

Einfuhrumsatzsteuer N 0,64 5,80 20,76 35,76 23,79 33,83 51,16 55,86 59,36 61,45 64,40 66,50

Zölle N 1,35 1,47 2,35 3,67 3,32 2,88 5,11 5,06 5,06 4,80 4,90 5,00

Kaffeesteuer N 0,35 0,54 0,76 0,99 1,08 0,98 1,04 1,06 1,04 1,05 1,05 1,05

Tabaksteuer N 1,81 3,34 5,77 8,90 11,07 14,09 14,19 14,40 14,34 14,26 14,17 14,09

Branntweinsteuer N 0,52 1,14 1,99 2,16 2,26 2,20 2,07 2,09 2,13 2,13 2,13 2,13

Alkopopsteuer N 0,002 0,001 0,002 0,003 0,002 0,002

Biersteuer N 0,36 0,60 0,65 0,72 0,85 0,79 0,68 0,66 0,66 0,65 0,65 0,64

Schaumweinsteuer N 0,03 0,12 0,27 0,49 0,53 0,43 0,40 0,37 0,38 0,38 0,37 0,37

Sonstige faktorneutrale Steuern N 0,77 0,33 0,40 0,65 0,66 0,66 1,58 1,68 1,73 1,77 1,79 1,82

Umwelt

Energiesteuer U 1,36 5,89 10,92 17,70 34,09 43,19 40,09 41,02 40,88 40,25 40,25 40,25

Stromsteuer U 0 0 0 0 0 6,53 6,57 6,94 6,86 6,65 6,65 6,65

Kraftfahrzeugsteuer U 0,75 1,96 3,37 4,31 7,76 7,34 8,95 8,95 9,05 9,15 9,21 9,26

Luftverkehrsteuer U 1,07 1,12 1,19 1,23 1,29 1,32

Kernbrennstoffsteuer U 0,42 -7,26 0,00 0,00 0,00 0,00

Steuern (Summe) 34,97 78,59 186,62 286,53 425,91 442,22 705,79 734,71 776,16 793,73 818,03 847,00

Aufkommen Steuern & SVB gesamt 54,2 131,1 333,4 529,0 814,7 873,5 1.271,5 1.329,5 1.389,2 1.423,9 1.470,5 1.519,4

Davon nach Faktoren in Mrd. € 54,2 131,1 333,4 529,0 814,7 873,5 1.271,5 1.329,5 1.389,2 1.423,9 1.470,5 1.519,4

Arbeit A 26,5 76,6 217,0 348,1 533,2 575,8 801,7 846,3 878,7 907,2 940,7 975,4

Kapital K 12,1 19,7 42,1 62,2 91,9 81,6 170,5 180,8 192,4 191,5 192,8 198,6

Neutral N 13,4 27,0 60,0 96,6 147,7 159,0 242,2 251,7 260,1 267,9 279,7 287,9

Umwelt U 2,1 7,8 14,3 22,0 41,8 57,1 57,1 50,8 58,0 57,3 57,4 57,5

  davon zusätzlich durch ÖSR gemäß FÖS

Davon nach Faktoren in % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Arbeit A 49,0% 58,4% 65,1% 65,8% 65,5% 65,9% 63,1% 63,7% 63,3% 63,7% 64,0% 64,2%

Kapital K 22,4% 15,0% 12,6% 11,8% 11,3% 9,3% 13,4% 13,6% 13,8% 13,4% 13,1% 13,1%

Neutral N 24,8% 20,6% 18,0% 18,3% 18,1% 18,2% 19,0% 18,9% 18,7% 18,8% 19,0% 19,0%

Umwelt U 3,9% 6,0% 4,3% 4,2% 5,1% 6,5% 4,5% 3,8% 4,2% 4,0% 3,9% 3,8%

Bruttoinlandsprodukt 154,8 345,3 752,6 1.240,4 1.942,6 2.182,2 3.132,7 3.277,3 3.386,0 3.481,0 3.604,0 3.714,0

Anteil Steuern und SVB am BIP 35,0% 38,0% 44,3% 42,6% 41,9% 40,0% 40,6% 40,6% 41,0% 40,9% 40,8% 40,9%

  Anteil SVB am BIP A 12,4% 15,2% 19,5% 19,5% 20,0% 19,8% 18,1% 18,1% 18,1% 18,1% 18,1% 18,1%

Veränderung ggü. 1998 -4,6% -3,2% -3,3% -2,2% -2,5% -2,7% -2,5%

Umweltsteuern in Prozent am BIP

Energiesteuer 0,9% 1,7% 1,5% 1,4% 1,8% 2,0% 1,3% 1,3% 1,2% 1,2% 1,1% 1,1%

Stromsteuer 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

Kraftfahrzeugsteuer 0,5% 0,6% 0,4% 0,3% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2%

Luftverkehrsteuer 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Kernbrennstoffsteuer 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
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Tabelle 2  Verteilung der Steuer- und Abgaben auf die Faktoren in Mrd. Euro  weite Definition 

 
Quellen: Zahlen zum Steueraufkommen bis 2001 aus BMF-Zeitreihe Steuern, Stand 21.07.2003; 2002 - 2021 aus Steuerschätzungen 5/2004 - 5/2019 

Zahlen zu den Beitragseinnahmen der Sozialversicherung bis 2007 gemäß Sozialbudget; ab 2008 geschätzt unter Verwendung der in der Steuerschät-
zung erwarteten BIP-Wachstumsrate       

Veranlagte Einkommensteuer und Solidaritätszuschlag wurden gemäß grober Schätzung auf die Faktoren Arbeit und Kapital aufgeteilt (70 % zu 30 % 
bzw. 80 % zu 20 %)         

Faktoren: A = Arbeit, K = Kapital, U = Umwelt (auch interpretierbar als Nutzung Gemeingüter), N = Neutral 

F
a

k
to

r

1960 1970 1980 1990 1998 2003 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Arbeit

Sozialversicherungsbeiträge (SVB) A 19,21 52,56 146,80 242,45 388,80 431,25 565,75 594,8 613,0 630,2 652,5 672,4

Lohnsteuer A 4,12 17,94 57,04 92,58 132,05 133,09 184,83 195,52 208,23 219,35 229,55 241,95

Solidaritätszuschlag A/K 0,00 0,49 0,02 0,00 10,51 10,29 16,85 17,95 18,93 19,40 20,00 20,85

Veranlagte Einkommensteuer A/K 4,58 8,18 18,81 18,67 5,68 4,57 53,83 59,43 60,42 60,20 60,95 63,40

Kapital

Gewerbesteuer K 3,47 5,49 13,85 19,84 25,82 24,14 50,10 52,87 55,85 55,00 55,20 57,30

Körperschaftsteuer K 3,33 4,46 10,90 15,39 18,51 8,28 27,44 29,26 33,43 32,73 33,70 35,00

Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag K 0,43 1,03 2,14 5,54 11,63 9,00 19,45 20,92 23,18 24,12 22,50 23,20

Versicherungsteuer K 0,11 0,32 0,91 2,27 7,13 8,87 12,76 13,27 13,78 14,13 14,50 14,87

Zinsabschlag K 0,00 0,00 0,00 0,00 6,08 7,63 5,94 7,33 6,89 4,73 4,65 4,75

Grundsteuer K 0,83 1,37 2,97 4,46 8,30 9,66 13,65 13,97 14,20 14,38 14,50 14,65

Grunderwerbsteuer K 0,19 0,54 1,20 2,15 5,68 4,84 12,41 13,14 14,08 15,44 16,20 16,20

Erbschaftsteuer K 0,10 0,27 0,52 1,55 2,46 3,37 7,01 6,11 6,81 6,63 6,77 6,90

Vermögensteuer K 1,37 2,16 2,42 3,24 0,54 0,23 0,00 0,20 -0,10 0,00 0,00 0,00

Lotteriesteuer K 0,14 0,29 0,66 1,06 1,63 1,86 1,81 1,84 1,89 1,94 1,97 2,00

Feuerschutzsteuer K 0,02 0,05 0,12 0,20 0,33 0,33 0,44 0,45 0,47 0,48 0,49 0,50

Sonstige Steuern auf Kapital K 0,74 1,14 0,81 0,96 0 0 0 0 0 0 0 0

Neutral

Mehrwertsteuer N 7,58 13,70 27,02 43,28 104,14 103,16 165,93 170,50 175,44 181,45 190,20 196,35

Einfuhrumsatzsteuer N 0,64 5,80 20,76 35,76 23,79 33,83 51,16 55,86 59,36 61,45 64,40 66,50

Zölle N 1,35 1,47 2,35 3,67 3,32 2,88 5,11 5,06 5,06 4,80 4,90 5,00

Kaffeesteuer N 0,35 0,54 0,76 0,99 1,08 0,98 1,04 1,06 1,04 1,05 1,05 1,05

Sonstige faktorneutrale Steuern N 0,77 0,33 0,40 0,65 0,66 0,66 1,58 1,68 1,73 1,77 1,79 1,82

Umwelt

Energiesteuer U 1,36 5,89 10,92 17,70 34,09 43,19 40,09 41,02 40,88 40,25 40,25 40,25

Stromsteuer U 0 0 0 0 0 6,53 6,57 6,94 6,86 6,65 6,65 6,65

Kraftfahrzeugsteuer U 0,75 1,96 3,37 4,31 7,76 7,34 8,95 8,95 9,05 9,15 9,21 9,26

Luftverkehrsteuer U 0 0 0 0 0 0 1 1,12 1,19 1,23 1,29 1,32

Kernbrennstoffsteuer U 0 0 0 0 0 0 0 -7,26 0,00 0,00 0,00 0,00

Tabaksteuer U 1,81 3,34 5,77 8,90 11,07 14,09 14,19 14,40 14,34 14,26 14,17 14,09

Branntweinsteuer U 0,52 1,14 1,99 2,16 2,26 2,20 2,07 2,09 2,13 2,13 2,13 2,13

Alkopopsteuer U 0 0 0 0 0 0 0,002 0,001 0,002 0,003 0,002 0,002

Biersteuer U 0,36 0,60 0,65 0,72 0,85 0,79 0,68 0,66 0,66 0,65 0,65 0,64

Schaumweinsteuer U 0,03 0,12 0,27 0,49 0,53 0,43 0,40 0,37 0,38 0,38 0,37 0,37

Emissionshandel U 0,85 1,15 2,58 2,52 2,48 2,44

Abwassergebühren U 5,80 5,02 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54 4,54

Abfallgebühren U 5,32 4,16 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73 3,73

Lkw-Maut U 4,63 4,65 5,12 7,47 7,47 7,47

Steuern (Summe) 34,97 78,59 186,62 286,53 437,03 451,40 719,54 748,78 792,14 812,00 836,25 865,18

Aufkommen Steuern & SVB gesamt 54,2 131,1 333,4 529,0 825,8 882,7 1.285,3 1.343,6 1.405,1 1.442,2 1.488,7 1.537,5

Davon nach Faktoren in Mrd. € 54,2 131,1 333,4 529,0 825,8 882,7 1.285,3 1.343,6 1.405,1 1.442,2 1.488,7 1.537,5

Arbeit A 26,5 76,6 217,0 348,1 533,2 575,8 801,7 846,3 878,7 907,2 940,7 975,4

Kapital K 12,1 19,7 42,1 62,2 91,9 81,6 170,5 180,8 192,4 191,5 192,8 198,6

Neutral N 10,7 21,8 51,3 84,3 133,0 141,5 224,8 234,2 242,6 250,5 262,3 270,7

Umwelt gesamt 4,8 13,0 23,0 34,3 67,7 83,7 88,2 82,4 91,5 93,0 92,9 92,9

  Umweltsteuern i.e.S. U 2,1 7,8 14,3 22,0 41,8 57,1 57,1 50,8 58,0 57,3 57,4 57,5

  Weitere Umwelteinnahmen U 2,7 5,2 8,7 12,3 25,8 26,7 31,1 31,6 33,5 35,7 35,5 35,4

  Anteil sonstige Umwelteinnahmen U 56% 40% 38% 36% 38% 32% 35% 38% 37% 38% 38% 38%

Davon nach Faktoren in % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Arbeit A 49,0% 58,4% 65,1% 65,8% 64,6% 65,2% 62,4% 63,0% 62,5% 62,9% 63,2% 63,4%

Kapital K 22,4% 15,0% 12,6% 11,8% 11,1% 9,2% 13,3% 13,5% 13,7% 13,3% 12,9% 12,9%

Neutral N 19,7% 16,6% 15,4% 15,9% 16,1% 16,0% 17,5% 17,4% 17,3% 17,4% 17,6% 17,6%

Umwelt gesamt U 8,9% 9,9% 6,9% 6,5% 8,2% 9,5% 6,9% 6,1% 6,5% 6,4% 6,2% 6,0%

  Umweltsteuern U 3,9% 6,0% 4,3% 4,2% 5,1% 6,5% 4,4% 3,8% 4,1% 4,0% 3,9% 3,7%

  Weitere Umwelteinnahmen U 5,0% 4,0% 2,6% 2,3% 3,1% 3,0% 2,4% 2,4% 2,4% 2,5% 2,4% 2,3%

Bruttoinlandsprodukt 154,8 345,3 752,6 1.240,4 1.942,6 2.182,2 3.132,7 3.277,3 3.386,0 3.481,0 3.604,0 3.714,0

Anteil Steuern und SVB am BIP 35,0% 38,0% 44,3% 42,6% 42,5% 40,4% 41,0% 41,0% 41,5% 41,4% 41,3% 41,4%

WR BIP ggü. Vorspalte 123,1% 118,0% 64,8% 56,6% 5,2% 3,3% 4,6% 3,3% 2,8% 3,5% 3,1%

Zusätzlich erfasste Umweltabgaben 0,00 0,00 0,00 0,00 11,12 9,18 13,75 14,07 15,98 18,27 18,22 18,18

Probe: Abweichung bei Summe Aufkommen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alkoholsteuern 0,91 1,86 2,91 3,38 3,64 3,42 3,15 3,13 3,17 3,16 3,15 3,14

1960 1970 1980 1990 1998 2003 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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Interesse am FÖS? 

Wenn Sie die Ziele des FÖS unterstützen möchten und sich gemeinsam mit uns für eine ökologisch-soziale Marktwirt-
schaft stark machen wollen, freuen wir uns über Ihren Antrag auf Mitgliedschaft oder Fördermitgliedschaft. Bei allen 
Fragen dazu berät sie die FÖS-Geschäftsstelle gerne. 

Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite unter: www.foes.de/mitglied-werden/   
 

Spenden 

Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft e.V.  

IBAN DE87430609678043713000 

Kontonummer: 804 371 3000  

BLZ 430 609 67, GLS Gemeinschaftsbank eG  

oder ganz einfach über unsere Website unter: www.foes.de/spenden/ 

Ihre finanzielle Unterstützung ist steuerlich absetzbar.  
 

Kontakt 

Forum Ökologisch-Soziale Marktwirtschaft e.V.  

Schwedenstraße 15a  

13357 Berlin  

Fon: 030-76 23 991-30  

Fax: 030-76 23 991-59  

www.foes.de  

foes@foes.de 

 

 www.facebook.com/foes.news 

 www.twitter.com/foes_news 

 www.youtube.com/foesnews 

 

 

 

http://www.foes.de/mitglied-werden/
http://www.foes.de/spenden/
mailto:foes@foes.de
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voll und möglich ist, werden wir verstärkt marktorientierte  
umweltpolitische Instrumente einsetzen. Wir wollen die Chancen des Marktes nutzen  

 
Beschluss des 22. Parteitages der CDU, 2008 

 

 

 

[der] wesentlichen Aufgaben [der Sozialen Marktwirtschaft] besteht darin,  
Rahmenbedingungen und Anreize für die Marktteilnehmer so zu setzen,  

dass wirtschaftlich, sozial und ökologisch nachhaltiges Verhalten sich mehr auszahlt  
als nichtnachhaltiges Verhalten."  
Regierungsprogramm der SPD, 2009 

 

 

 

 
wirksamen Lenkungsfunktion in Richtung  

 
Grundsatzprogramm DIE LINKE, 2011 

 

 

 

 weniger bezahlen als jene, 
  

Wahlprogramm Bündnis 90 / Die Grünen, 2009 

 

 

 

 
Instrumente, insbesondere auch der Einführung von  

Umweltzertifikaten und einer Reform des Steuersystems,  
in der die Belastung von Arbeitsplätzen [ ] abgebaut und  

 
Wiesbadener Programm der FDP, 1997 
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